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Satzung 
über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten 

der Samtgemeinde Hambergen 
Stand: Neufassung 2018 

 
 
Aufgrund der §§ 8, 9 und 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), mit letzter Änderung 
des § 163, geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 
113) hat der Rat der Samtgemeinde Hambergen in seiner Sitzung am 05.09.2018 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 Rechtsstellung 
 
Der Rat der Samtgemeinde Hambergen beruft eine nebenamtliche Gleichstellungs-
beauftragte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 10 Stunden. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte kann vom Rat der Samtgemeinde Hambergen aus 
diesem Amt mit der Mehrheit seiner Mitglieder abberufen werden.  
Betreffen die in § 107 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 NKomVG ge-
nannten Beschlüsse Beschäftigte, die das Amt der Gleichstellungsbeauftragten inne-
haben oder hierfür vorgesehen sind, so ist ausschließlich der Rat zuständig. Der 
Samtgemeindeausschuss kann eine ständige Vertreterin der Gleichstellungsbeauf-
tragten bestellen.  
Die Gleichstellungsbeauftragte soll vor der Bestellung einer Vertreterin gehört wer-
den. Ist eine ständige Vertreterin nicht bestellt, so soll der Samtgemeindeausschuss 
eine andere Beschäftigte mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragen, wenn 
die Gleichstellungsbeauftragte voraussichtlich länger als sechs Wochen an der Aus-
übung ihres Amtes gehindert ist; die Amtszeit der vorübergehenden Vertreterin endet 
mit dem Zeitpunkt, zu dem die Gleichstellungsbeauftragte ihre Tätigkeit wieder auf-
nimmt.  
 
 

§ 2 Tätigkeit 
 
(1) Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, zur Verwirklichung der  
Gleichberechtigung von Frauen und Männern beizutragen. Sie wirkt nach Maßgabe 
der §§ 4 und 5 der Satzung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und 
Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und 
die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Männern und Frauen in der Gesell-
schaft haben. 
 
(2) Zur Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Zielsetzung, insbesondere zur Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, kann sie Vorhaben und Maß-
nahmen anregen, die 
 

1. die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, 
 

2. personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen 
Dienstes der Samtgemeinde oder 
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3.  Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
 
 

betreffen. 
 
(3) Der Rat kann der Gleichstellungsbeauftragten weitere Aufgaben zur Förderung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern übertragen. Die Gleichstellungs- 
beauftragte kann dem Rat hierfür Vorschläge unterbreiten. 
 
 
 

§ 3 Unterstellung, Weisungsgebundenheit 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Samtgemeindebürgermeisterin 
oder dem Samtgemeindebürgermeister unterstellt. Bei der rechtmäßigen Erfüllung 
ihrer Aufgaben ist sie an Weisungen nicht gebunden. 

 
 

§ 4 Verhältnis zu den kommunalen Gremien 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte kann an allen Sitzungen des Rates, des Samtge-
meindeausschusses, der Ausschüsse des Samtgemeinderates und der Ausschüsse 
nach § 73 NKomVG teilnehmen. 
Sie ist auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlungen zu hören. Sie kann 
verlangen, dass ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung der Sit-
zung des Rates, eines seiner Ausschüsse oder des Samtgemeindeausschusses ge-
setzt wird. 
 
Widerspricht sie in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, dem Er-
gebnis der Vorbereitung eines Beschlusses des Rates durch den Samtgemeinde-
ausschuss, so hat die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebür-
germeister den Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentli-
che Gründe hinzuweisen. 
 
Satz 4 ist auf Beschlussvorschläge für den Samtgemeindeausschuss entsprechend 
anzuwenden. 
 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist auf Verlangen des Rates verpflichtet, Auskunft  
über ihre Tätigkeit zu geben; dies gilt nicht für Angelegenheiten, die der Geheim-
haltung unterliegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 NKomVG). 
 
 

§ 5 Beteiligungsrechte 
 

Die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister hat die 
Gleichstellungsbeauftragte in allen Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich be-
rühren, rechtzeitig zu beteiligen und ihr die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies 
gilt insbesondere in Personalangelegenheiten. 
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Die Gleichstellungsbeauftragte ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Umfang berechtigt, Einsicht in die Akten der Samtgemeinde-
verwaltung zu nehmen, in Personalakten jedoch nur mit Zustimmung der betroffenen 
Beschäftigten.  
 
 

§ 6 Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Gleichstellungsbeauftragte kann die Öffentlichkeit über die Angelegenheiten ih-
res Aufgabenbereiches unterrichten. 
 
 
 

§ 7 Berichterstattung gegenüber dem Rat 
 

Die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister berichten 
dem Rat gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten alle drei Jahre über die 
Maßnahmen, die die Samtgemeinde zur Umsetzung des Verfassungsauftrages aus 
Artikel 3 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung, die die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern verwirklichen, durchgeführt hat und über deren Auswirkungen. 
 
 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungs-
beauftragten vom 25.02.2009, verkündet am 03.04.2009, außer Kraft. 
 
 
 
Hambergen, den 23.05.2019 
 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Reinhard Kock 
 
 
 
 
 
 
 


